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ist, weshalb von einer Cla9sirung abgesehen wird. Die 
veraendete l<'örderkohle findet in der industrierdchen 
Umgebung leicht Absatz zu Kesselfeuer!Jngszweeken. 

Ingenieur Ha n i s eh bespricht nun noch die ma
schinellen Einrichtungen sowie die sonstigen Verhält
nisse der einzelnen Grubenbetriebe, auf welche hier nicht 
weiter eingegangen werden soll, weil der Vortrag ohne
hin ausführlich in der „Oesterr. Zeitschrift für Berg· nnd 
Hüttenwesen" erscheinen wird. 

Nachdem der Vortragende noch eine Anfrage des 
Herrn Oberbergrathes R ii c k er bezüglich der Leistung 
pro Mann und Schicht beantwortet, drückt ibm der Ob
mann den besten Dank für soinen interessanten Vortrag 
aus und theilt dann das Vortragsprogramm für die nächste 
I<'achversammlung mit. 

Nun meldet sich Mini~terialrath Z ec h n er zum 
Worte, um wegen zweier Artikel eine Mittheilung zu 
machen, die in der „Neuen Freion Presse" enthalten 
waren. Der er3te, „Zur Praxis des Freischurf
wesens in Oesterreich". deram30. Decemberv.J. 
erschienen ist, behandelt namentlich die r~r11ge 1 ob durch 
die amtliche Bestätigung von Freisehttrfen lediglich die 
Thatsache der erfolgten Anmeldung derselben beurkundet 
werde oder das Freischurfrecbt 1 und behauptet das 
letztere. Der zweite Artikel, der dieselbe Ueberschrift 
trug und am 3. Jänner d. J. erschienen ist, ·rnrweist 
darauf, dass das erstere das Richtige ist, dass nämlich 
durch die bergbehördliche Resfätigung des Frei,ichurfes 
nur die Anmeldung beurkundet werde. 

Es ist nun, sagt Ministerialrath Z e c h n er, ;·iel· 
fach angenommen worden, dass ich der Verfasser dei 
zweiten Artikel&- sei, welche Annahme aber der Wahr
heit nicht entspricht. Die Sache ist aber insoferne nicht 
gleichgiltig, als über eine einschläl?ige ße:chwerde "'c"'en . ~ .., "' 
erne Entscheidung des Ackerbauministeriumi kurze Zeit 
vorher eine Verhandlung beim Verwaltungsgerichüh 1fe 
stattgefunden hatte, die Pub!icirung des Erkenntnisses 
aber noch nicht erfolgt war. Die Veröffentlichung 
beider Artikel fällt also gerade zwi:ichen Verhandlung 
und Publication des Erkenntnisse>. Da ieb nun nicht die 
Ansicht bestehen la~sen wollte, als hätte ich zwh~chen 
Yerbandlung und Erkenutnisspublication des Yerwaltung,;
gerichtshofes eine Zeitungspolemik getrieben, welche ich 
in einem solchen Stadium der Verwaltung;:;gerichtshof
verbandlung für ganz unzulä~sig halte, so war mir so
wohl \·oo meinem persönlichen Standpunkte als auch iu 
meiner Eigenschaft 3}s Referent im Ackerbauministerium 
daran gelegen, festzustellen, dass der zweite Artikel 
(selb:;tveriltändlic'h at1cb der erste) nicht von mir ist. 

Hierauf erbitt-!t sich Montansecretär Dr. R. P fa f
fi n g er das Wort und bekennt sieh als Verf4sser de~ 
ersten Artikels. Er habe mit demselben lediglich eine 
Abll.nderung der heutigen Praxis bezttglich der Prüfung 
und der Heehtsgiltigkeit der Frdschurfanmeldungen, 

eventuell eine gesetzliche Aenderung des Freisehurf
wesens überhaupt im allgemeinen Interesse , allerJings 
ans Anlass einiger neuerer Streitfälle, im Auge gehabt 
und freue sieb, bei diesem Anlasse den Vorwurf einer 
tendenziösen Absicht, der ihm in dem zweiten Artikel 
gemacht wurde, zurückweisen zu können. 

Die nach den heutigen berggesetzlichen Bestimmun
gen mögliche Abänderung denke er sich etwa so, dass 
die Bergbehörde bei Frei·mhurfanmeldungen die Bei· 
bringung eines beglaubigten Mappenabstiches oder ähn
liche Belege fordern solle. Nach dem Schlussabsatze dei! 
ersten Artikels sei es klar, dass derselbe nicht de lege 
lata, sondern de lege ferenda gemeint war. 

Ministerialrath Zechner erwidert hierauf, da~s 

nach dem Gesetze nur die A o meld u n g des Fr"i
schurfes, nicht die Rechtsgiltigkeit desselben be3tätigt 
werde und sich die Bestätigung naturgemäß auch nur 
auf die erstere beziehen kön 1e. Der angezeigte Punkt 
des :.'reischurfe> könne nicht durch einen Mappcnabgtich, 
sondern nur dur.!h die Yermeilsung in der Natur un· 
zweifelhaft festgestellt werden. weshalb sich die Berg· 
behörde auf die Bestätigung der formellen Anmeldung 
b~schränken müsse; in weiterer Au3führung tritt Redner 
für die Richtigkeit des Standpunktes ein, wie ihn das 
gegenwärlig geltende Berggesetz fostbält. 

Dr. Pfaffinger gibt schließlich seiner Ueber
zeugung dithin Ausdruck, da<1s eine Reform de~ Frei· 
schurfwesen~ nothwendig sei, damit nicht nur dem Wort
laute, sondern auch dem Geiste de1 Berggesetzes ge1ttgt 
werde, und behält sieh vor, noch auf diese Frage zu
rückzukommen. 

Der Obmann schließt hierauf die Sitzung. 

n„r $cbriftfülirer: 

•'. Kieslinger, 

Nekrolog. 

Der 01.Jmann: 

E. Heyrowsky. 

Sectionsrbef Georg Walacl1 Ritter \'On Hallborn t. 

. .\m 211. April d . .T. \·er~cbiet.1 nath langerem Leiden in Wien 
der k. k. Sectionschef a. D. lieor5Ritter\Va1 ach von Ha 11 b o r n 
Piner der letzten staatl chen Fuuctionä.re aus jener Zeit, h; 
welcher noch der Staat vermöge seines groß.eo B isitzes an Mon tau. 
werken unJ der Bestrebungen, den Betrieb der:ielhen in nmsich· 
tiger und fortschrittlicher Weise zu gestalten, die hervorragendste 
Stellung im ö:1terreichischen .Montanisticum einnahm. 

W a 1 a c b, am 20. Juni 182u in Elgoth in Oesterr.-Schlesien 
gebor.!n, trat nach absolvirten philosophischen und bergakademi
>'chen Stndien im November 1843 bei dem k. k. Bergoberamte in 
Joachimsthal in V"rwend'lng, wude im April 18.U zum Ber.;
praktikmten ernannt, als solcher mit der selbständigen Leitung 
des Gottesgaber äurischen Si\Lerhergbanes betraut. Im Septem
ber 1844 zn den mineralogisch-geognostisclten Vortr.i.,."en am 
k. k. Montanmuseum und zu chemisch-aualvti~chen Arbeiten heim 
k. k. Generalprobiramte einberufen, kehrte ·er imJ1mi 1845 wieder 
n~cb Joa~himsthal znriick, um die Kupferberger Bergreviere in 
mrnera!og1sch-;,;-eognostischer Beziehun"' anfaunehmen uni die Lei· 
tung des Gottesga ber Bergbaues weiter:n führen. Im Mai 1846 wurJe 



er zur Diens11 ei, tun g hei un besta n uenen k. k. Cen tra lbergba ud irect.ion 
einberufen., in den Jahren 1847 und 1848 stand er im Präsidial
hureau der k. k. Hofkammer für }fünz- nnd Bergwesen, ilann im 
k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten und im k. k. :Ministerium 
für Landescultur und Bergwesen in Verwendung und wurde im 
Jahre 1850 zum Hüttenmeister in Schlaggenwald ernannt, als 
welcher er au~gedehnte Versuche in der nassen Aufhereitling und 
in der Verhüttung der Zinnerze ansführte und eine acbtwöchent
liche Instrnctionsreise auf Staatskosten im In- und Auslande 
unternahm. In Anbctracl.t seiner vorzüglichen Dienstleistung nncl 
besonderen Befähigung wurde ihm mit dem Ministerialerlasse vom 
20. September 1855 . Z. 6828, die Stelle deR Bergmeisters und 
Bergamtsvorstandeii zu Schlaggenwald von Amt2wegen verliehen. 
lm Jahre 1857 erfolgte seine Ernennung zum Ministcrialconci
pisten im k. k. Finanzministerium mit der Dienstleistung im De· 
partement für das ungarisch-sieheobürgisch·croatische Bergwesen. 
Seine in <lieser Dienstesstellnn~ erwiesene Tüchtigkeit nncl 
Verlä~slichkrit veranlas11te das Finanzministerium, ihn clem da
maligen Sectionschef von Scheuchen s t n.e 1 zu den Vor
arbeiten und technischen Erhebungen bei der von Letzterem in 
der Zeit vom April bis August 1859 vorgenommenen Visitation 
der ~ämmtlichen ärarischen Berg- uncl Hüttenwerke in Nieder
und Ober· Ungarn beizugehen. Im Jahre 1861 bereiste W a 1 ach 
mit Genehmigung ues Finanzministeriums die Werke der Tergoveer 
Berghi.u- und Höttenactiengesellscba.ft zur Abgabe eines Gutachtens 
über deren Fort betrieb. Ungeachtet der von W a 1 ach in die.~er 
Stellung entwickelten auß~rordentlicben und \"erdienstvollen Thä
tigkeit, welche seinen DPpartementsvorstand Sectionsrath v. Gör g e y 
veranlasste, im Jahre 1862 mit Pinem besonderen. an den Sections
chef Freiherrn von Schenchenstuel gerichteten Promemoria 
dessen vorzugsweise Befördfrung zum .Ministerialsecretär zu be
antragen, gelang es ihm erst im Jahre 1867 einen höheren Dienst
posten zu erlangen, indem ihm in Anerkennung Eeiuer verdienst-
1 icben Leistungen die damals schon längere Zeit erledigt gewesene 
:-itelle eines Vicedirectors cler Bergwcrksproclncten· Verciehleis~· 
direction (in der nr. DA.'I.) unter ßelassung in ;;einer bisherigen 
Verwendung im Finanzministerium von amtswegen verliehen t\"Urlle. 

:Mit 1. Mai 18it trat die Ausscheidung der obersten \'er· 
waltnn!!:' der ärarischen Montan werke - mit Ausnahme der Salinen, 
der Staats· nnd Fond;iforste. sowie der Domänen- ans dem Ressort 
des k. k. Finanzministeriu~s und die Ueberweisung derselben an 
das k. k. Ackerbauministerium in Wirksamkeit. Ans diesem An
lasse und nachdem der liisberige Referent für das Montanwesen 
Freiherr von Hingen an inzwischen einer tückischen Krankheit 
erlegen, wurde W a 1 a c b die Leilnng des Salinendepartements 
im l!'inanzministerinm üb~rtragen, und ihm mit Allerböchsler Ent· 
scbließung vom 11. 1tfai 1872 der Titel und Charakter eines Ober· 
bergrathes verliehen. 

Von nun an sah W a 1 ac lt seine langjährige aufopfernde 
Thätigkeit durch rasch aufeinanderfolgende Beförderungen und 
Auszeichnungen gekrönt, indem mit den Allerhöchsten Ent· 
scbließnngen vom 31. DecemhH 1872, 20. December 1874, 28. De· 
cember 1875 und 3. Februar 1882 die Verleihung einer systemi
idrten Stctionsratbsste\Je, dann des Titels und Charakter~ < ines 
Ministerialra1hes. ~ohin einer ~ystemisirten Ministerialratbsstelle, 
endlich des Ritterkreuzes dt>s Leopold-Ordens und hierauf statuten
gemäß die Erhebung in den Ritteutand erfolgte. Als Leiter <les 
~alinendepartement11, mit welchem seit Juni 1877 auch die bis 
dahin in einem anileren Departement behandelten S.1lz\·erschleiss· 
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und alle Salzmonopolsagenden iiherhaupt vereinigt worden waren, 
hat sich Walach unstreitige VerJienste um die Vervollkomm· 
nung der Einrichtung der Salinen, darunter die Einföhrnnit der 
ausschließlichen Mineralkohlenfeuerung hei den alpinen Salinen 
an Stell" der Holzfeuerung, und um die Hebung des Ertrag~s 
des Salzmonopols, sowie um die Verbesserung der J,age der Be
amten, Diener uud Arbeiter erworben. 

Wahrend seiner Wirksamkeit als Salinenreferent erfolgte 
die Reorganisirnng der Salinenverwaltungen in den Alpenländern 
mit Schaffung eines neuen Amtsunterrichtes, Wirkungskreises und 
von Dienstinstructioncn für die Beamten desselben, die Anf
hel.nng der bestandenen selbstständigen Salzverschleißämtcr in 
Gmunden, Aussee, Hallein und Hall und Ueberlragung des Salz· 
verschleißes an die Salinenverwaltungen, und zwar für die ober
österreichischen Salinen an die Verwaltung in Ebensee, ilie Systemi
sirung eines neuen günstigen Status für die Salzerzenguugsämter, 
die Einführung neuer Lohn regulative für die Arbeiter und !llei:<ter 
(Diener) mit namhafter Erhöhung der Löhne unter gleichzeitiger 
Abstellung <le;i bei den alpinen Salinen bestandenen Systems der 
Betheilung mit Proviant, <lie Feststellung neuer, sehr giinstiger 
Provisionsausmaße für die Arbeiter und .Meister, deren Witwen 
und Waisen an ::>teile der noch aus dem vorigen Jahrhunderte 
herrührenden kargen Provisionen, die Regelung der Verhältnisse 
der Salinenbruderladen und die Reorganisirung des Sanitätsdienstes 
bei den alpinen Salinen. 

Eine außerordentliche 'l'hätigkeit entfaltete er aber insbe· 
sondere anlässlich der wiederholten Wassereinbrüche in die Salz· 
gruben zu Wieliczka, wo er als Bevollmächtiger des Ministeriums 
die zur Bewältigung des entfesselten Elementes angeordneten 
Arbeiten mit großer Sachkenntniss, Umsicht und Energie leitete. 
Einen wesentlichen Antheil nahm Wal ach auch an den Arbeiten 
zur Einführung tles Salzmonopols in Bosnien und Herzegowina, 
sowie an der Organisirung der in 8iminhan bei Dolna-Tuzla in 
Bosnien creirten 8alinenverwaltung, wofür ihm seitens des Reichs· 
finanzministers im Jahre 1885 der Dank und die volle Aner· 
kennung ausgesprochen wurden. 

Mit Allerhöchster Entschließung vom 9. September 1888 
wurde die von Wa 1 ach infolge eingetretener Kränklichkeit und 
dadurch berheigeföhrte Abnahme seiner physischen Kräfte er· 
betene Versetzung in den bleibenden Ruhestand genehmigt und 
ihm in Anerkennung seiner mehr als 44jähriiren mit treuer Bin· 
gelrnng geleisteten vorzüglichen Dienste der Titel und Charakter 
eines Sectionschcfs verlieben. 

Walach vereinigte mit reichem Wissen und nmfas· 
senden Erfahrungen große Ehrenhaftigkeit, einen makellosen 
Charakter und humane Gesinnung. Mit aufopfernder Hingebung 
nur den Interessen des Dienstes lebend, stellte er auch große An· 
forderungen an die ihm unmittelbar unterstehenden und die ans· 
wärfü!;en Salinenbeamten, von dem Bestreben beseelt, einen in 
seinem Geiste wirkenden Deamtenkörper heranzuziehen. 

Er hinterlässt eine Witwe und vier Kinder, n. zw. zwei 
Söhne, von welchen der ältere Cand. jaris, der jüngere activer 
k. u. k. Lieutenant ist, und zwei bereits verheiratete Töchter. 
R. i. p. R. K 1 e i n. 

Druck \'On HottH.,.h Gistel .t ('otn11. in \Yi~n. 




